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2170-10-A

Bayerisches Seniorenmitwirkungsgesetz  
(BaySenG)

vom 10. März 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1

Seniorenvertretung der Gemeinde

1Jede Gemeinde wird angehalten, eine ehrenamtli-
che Seniorenvertretung einzurichten. 2Die Seniorenver-
tretungen innerhalb eines Landkreises werden angehal-
ten, zusammenzuwirken.

Art. 2

Landesseniorenrat

(1) 1Der Landesseniorenrat besteht aus natürlichen 
Personen, die ihre Seniorenvertretungen der Gemeinden 
und Landkreise repräsentieren. 2Eine Seniorenvertretung 
kann es ablehnen, im Landesseniorenrat vertreten zu 
sein. 3Seniorenvertretungen, die aus mehr als einer Per-
son bestehen, oder mehrere Seniorenvertretungen einer 
Gemeinde oder eines Landkreises benennen aus ihrer 
Mitte in Gemeinden und Landkreisen

1. mit bis zu 130 000 Einwohnern zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter,

2. mit mehr als 130 000 Einwohnern drei Vertreterinnen 
oder Vertreter. 

(2) 1Scheidet eine Vertreterin oder ein Vertreter aus 
der Seniorenvertretung der Gemeinde oder des Landkrei-
ses aus, endet die Mitgliedschaft im Landesseniorenrat. 
2Die Seniorenvertretung benennt eine neue Vertreterin 
oder einen neuen Vertreter.

Art. 3

Landesversammlung

(1) Organ des Landesseniorenrats ist die Landesver-
sammlung.

(2) Die Landesversammlung besteht aus den Dele-

gierten und dem Vorstand. 

(3) Aus ihrem Kreis wählen die Mitglieder innerhalb 
eines Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde 

1. mit bis zu 130 000 Einwohnern zwei Delegierte,

2. mit mehr als 130 000 Einwohnern drei Delegierte.

(4) 1Die Landesversammlung kann vorberatende 
oder beschließende Ausschüsse bilden. 2Diesen Aus-
schüssen können neben den Delegierten auch sonstige 
Mitglieder nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 angehören. 

Art. 4

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern.

(2) Die Delegierten aus einem Regierungsbezirk 
wählen aus ihrer Mitte

1. für den Regierungsbezirk Oberbayern zwei Vor-
standsmitglieder und zwei stellvertretende Vor-
standsmitglieder,

2. für die übrigen Regierungsbezirke jeweils ein Vor-
standsmitglied und ein stellvertretendes Vorstands-
mitglied.

Art. 5

Aufgaben

Der Landesseniorenrat

1. befasst sich mit Grundsatzfragen der Seniorenpolitik,

2. befasst sich mit Anträgen und Empfehlungen seiner 
Mitglieder,

3. unterstützt die Gemeinden und Landkreise bei der Er-
richtung und dem Erhalt von Seniorenvertretungen,

4. unterstützt die Gemeinden und die Landkreise in 
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ihrer Seniorenarbeit und informiert sie über senioren-
relevante Themen,

5. nimmt seniorenspezifische Interessen auf Landes-
ebene wahr und vertritt diese insbesondere gegen-
über dem Landtag und der Staatsregierung,

6. führt insbesondere Fachtagungen und Anhörungen
durch und nimmt überörtliche Presse- und Informa-
tionsarbeit wahr,

7. soll zu allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen
wichtigen Vorhaben der Staatsregierung angehört
werden, soweit sie im Schwerpunkt seniorenbezoge-
ne Themen behandeln oder berühren,

8. berichtet dem Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales (Staatsministerium) alle vier Jahre über
seine Tätigkeit und die Verwendung der Mittel.

Art. 6

Geschäftsordnung

Das Nähere, insbesondere zur Wahl der Delegierten 
und der Mitglieder des Vorstands, ihrer Amtszeit, ihren 
Aufgaben und zum Geschäftsgang, bestimmt die Lan-
desversammlung durch Mehrheitsbeschluss im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium.

Art. 7

Geschäftsstelle

1Das Staatsministerium richtet für den Landessenio-
renrat eine finanziell und personell angemessen ausge-
stattete Geschäftsstelle ein. 2Art. 55 der Verfassung bleibt 
unberührt.

Art. 8

Erstattung von Reisekosten

1Die Tätigkeit im Landesseniorenrat ist ehrenamtlich. 
2Die Vorstandsmitglieder, die Delegierten sowie die sons-
tigen Mitglieder der vorberatenden und beschließenden 
Ausschüsse erhalten für die Teilnahme an Sitzungen und 
Versammlungen Reisekostenvergütung nach den für die 
Beamtinnen und Beamten des Freistaates Bayern gelten-
den Vorschriften.

Art. 8a

Erstmalige Wahl der Landesversammlung

1Die erstmaligen Wahlen der Delegierten und des 
Vorstands der Landesversammlung führt das Staatsmi-
nisterium durch. 2Die erste gewählte Landesversamm-
lung hat insbesondere unverzüglich die Bestimmungen 
nach Art. 6 zu treffen.

Art. 9

Berichtspflicht

Das Staatsministerium berichtet dem Landtag drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes über seine Um-
setzung.

Art. 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2023 in Kraft.

(2) Art. 8a tritt mit Ablauf des 31. März 2024 außer
Kraft.

München, den 10. März 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Neuausrichtung  

orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile

vom 10. März 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 
5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), 
das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2022 (GVBI. S. 704) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Art. 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „108 Abs. 9“ durch die 
Angabe „108 Abs. 8“ ersetzt.

b) In Nr. 4 werden vor dem Wort „Familienzuschlag“ 
die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

2. In Art. 31 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b wird nach dem Wort 
„Einkommensteuergesetzes“ die Angabe „(EStG)“ 
eingefügt.

3. Die Art. 35 und 36 werden wie folgt gefasst:

„Art. 35

Grundlagen des  
Orts- und Familienzuschlags

1Der Orts- und Familienzuschlag wird nach Anla-
ge 5 gewährt. 2Seine Höhe richtet sich nach der Orts-
klasse des Hauptwohnsitzes (§ 21 Abs. 2 und § 22 
des Bundesmeldegesetzes) des Beamten oder der 
Beamtin und der Stufe, die den Familienverhältnis-
sen des Beamten oder der Beamtin entspricht. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Dienstanfän-
ger und Dienstanfängerinnen.

Art. 36

Ortsklassen und Stufen des  
Orts- und Familienzuschlags

(1) 1Die Ortsklasse des Hauptwohnsitzes des 
Beamten oder der Beamtin entspricht der Mieten-
stufe nach § 12 des Wohngeldgesetzes, welcher 
die Gemeinde zugeordnet ist. 2Ist die Gemeinde des 
Hauptwohnsitzes des Beamten oder der Beamtin 
keiner Mietenstufe nach dem Wohngeldgesetz zu-
geordnet, ist anstelle des Hauptwohnsitzes auf den 
dienstlichen Wohnsitz abzustellen. 3In den Fällen des 
Art. 38 richtet sich die Ortsklasse des Beamten oder 
der Beamtin nach der Mietenstufe der entsenden-
den Dienststelle. 4Für die Bestimmung der Ortsklas-
se sind die jeweiligen Verhältnisse am Ersten eines  
Monats maßgebend.

(2) Zur Stufe L gehören alle Beamten und Be-
amtinnen, die nicht zur Stufe V, zur Stufe 1 oder den 
folgenden gehören.

(3) Zur Stufe V gehören, soweit diese nicht zur 
Stufe 1 oder den folgenden gehören, verheiratete 
Beamte und Beamtinnen sowie Beamte und Be-
amtinnen in einer Lebenspartnerschaft im Sinn des  
Lebenspartnerschaftsgesetzes.

(4) 1Zur Stufe V gehören auch, soweit diese nicht 
zur Stufe 1 oder den folgenden gehören, Beamte und 
Beamtinnen, die eine andere Person, deren Hilfe  
sie aus gesundheitlichen Gründen bedürfen, nicht 
nur vorübergehend in ihre Wohnung aufgenommen 
haben. 2Beanspruchen mehrere nach Satz 1 An-
spruchsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen Versorgungsberechtigte einen Orts- 
und Familienzuschlag der Stufe V wegen der Aufnah-
me einer Person oder mehrerer Personen im Sinn 
des Satzes 1 in die gemeinsam bewohnte Wohnung 
oder derselben Person in jeweils ihre Wohnungen, 
wird der Betrag der Stufe V des für den Berechtig-
ten oder die Berechtigte maßgebenden Orts- und  
Familienzuschlags nach der Zahl der Berechtigten 
anteilig gewährt.

(5) 1Zur Stufe 1 und den folgenden Stufen ge-
hören die Beamten und Beamtinnen, denen Kinder-
geld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne 
Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder 
des § 3 oder § 4 BKGG zustehen würde. 2Die Stufe 
richtet sich nach der Zahl der berücksichtigungsfä-
higen Kinder. 3Die Entscheidung der Familienkasse  
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ist bindend. 4Hat neben dem Beamten oder der Be-
amtin eine andere Person Anspruch auf einen kind-
bezogenen Anteil nach einem Besoldungs- oder 
Versorgungsgesetz, wird der auf das jeweilige Kind 
entfallende Betrag dem Beamten oder der Beamtin 
gewährt, dem oder der das Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskinder-
geldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung 
des § 65 EStG oder des § 4 BKGG vorrangig zu ge-
währen wäre; Beamte und Beamtinnen im Sinn des 
Abs. 7 gelten insoweit als Berechtigte im Sinn des 
§ 64 Abs. 2 Satz 1 EStG. 5Auf das Kind entfällt derje-
nige Betrag, der sich aus der für die Anwendung des 
Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskinder-
geldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder 
ergibt. 6Art. 6 findet auf den Betrag keine Anwendung, 
wenn einer oder eine der Anspruchsberechtigten im 
Sinn des Satzes 4 vollbeschäftigt oder nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
ist oder mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit 
beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens 
die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung  
erreichen.

(6) 1Zur Stufe 1 und den folgenden Stufen ge-
hören auch Beamte und Beamtinnen, die einen An-
gehörigen im Sinn des Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit 
mindestens Pflegegrad 2 nicht nur vorübergehend in 
ihre Wohnung aufgenommen haben. 2Abs. 4 Satz 2 
und Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend. 

(7) Abs. 5 gilt für Beamte und Beamtinnen, die 
eine Lebenspartnerschaft führen oder geführt haben, 
entsprechend, sofern sie ein Kind ihres Lebenspart-
ners oder ihrer Lebenspartnerin in ihren Haushalt 
aufgenommen haben.

(8) Die Bezügestellen dürfen die zur Durchfüh-
rung dieser Vorschrift erforderlichen personenbezo-
genen Daten erheben und untereinander austau-
schen.“

4. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden vor dem Wort „Fami-
lienzuschlags“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

b) In Satz 1 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

c) In Satz 3 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlags“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

5. Art. 38 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Bei Anwendung des § 54 des Bundesbesoldungs-

gesetzes tritt in dessen Abs. 1 Satz 1 der Orts- und 
Familienzuschlag der Stufe V an die Stelle des Fa-
milienzuschlags der Stufe 1 sowie in dessen Abs. 4 
Satz 4 Halbsatz 2 Art. 6 an die Stelle des § 6 des 
Bundesbesoldungsgesetzes.“

6. In Art. 75 Abs. 1 Satz 3, Art. 76 Satz 1 und 2, Art. 83 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 4 und Art. 85 Abs. 1 
Satz 1 werden jeweils vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

7. In Art. 91 Abs. 1 wird die Angabe „(Art. 94 bis 96)“ 
durch die Angabe „(Art. 95 und 96)“ ersetzt.

8. Art. 94 wird aufgehoben.

9. In Art. 108 werden die Abs. 13 und 14 die Abs. 12 
und 13.

10. Nach Art. 108 wird folgender Art. 109 eingefügt:

„Art. 109

Übergangsvorschriften zu  
orts- und familienbezogenen  

Besoldungsbestandteilen

(1) 1Berechtigte erhalten für den Zeitraum vom 
1. Januar 2020 bis 31. März 2023 einen orts- und 
familienbezogenen Besoldungsbestandteil in Höhe 
des Betrags, um den der Orts- und Familienzuschlag 
bei Anwendung der Art. 35 bis 37 in der am 1. April 
2023 geltenden Fassung auf diesen Zeitraum den 
aufgrund der Art. 35 bis 37 in der jeweils geltenden 
Fassung tatsächlich gewährten Familienzuschlag 
übersteigt. 2Für die Jahre 2020 bis 2022 ist bei der 
Berechnung des Orts- und Familienzuschlags nach 
den Art. 35 bis 37 in der am 1. April 2023 geltenden 
Fassung anstelle der Anlage 5 auf die Anlage 11 ab-
zustellen. 3Art. 36 Abs. 6 ist bei der Berechnung des 
Orts- und Familienzuschlags nach den Art. 35 bis 37 
in der am 1. April 2023 geltenden Fassung nicht an-
zuwenden. 4Eine im Zeitraum des Satzes 1 gewährte 
Ballungsraumzulage nach Art. 94 in der jeweils gel-
tenden Fassung ist auf die nach den Sätzen 1 und 2 
zu gewährenden Beträge anzurechnen.

(2) 1Ein Anspruch nach Abs. 1 besteht für Be-
rechtigte, die nicht ein Fehlen der Amtsangemes-
senheit der Alimentation durch Widerspruch oder 
Klage geltend gemacht haben oder über deren 
Widerspruch oder Klage bereits abschließend ent-
schieden worden ist, nur für die Jahre, in denen der 
Dienstherr allgemein auf das Erfordernis einer Gel-
tendmachung im jeweiligen Haushaltsjahr verzichtet 
hat. 2Im Falle eines Dienstherrenwechsels bestehen 
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gesonderte Ansprüche nach Abs. 1 gegen die je-
weiligen Dienstherren für die Zeiten, in denen dort 
ein entsprechendes Dienstverhältnis begründet war, 
wenn die jeweiligen Voraussetzungen nach Satz 1 
und Abs. 1 vorliegen. 

(3) 1Berechtigten, die am 31. März 2023 An-
spruch auf Gewährung eines Familienzuschlags 
nach den Art. 35 bis 37 oder einer Ballungsraumzu-
lage nach Art. 94 oder auf beide Leistungen haben, 
werden diese Leistungen weiter gewährt, solange die 
jeweiligen Voraussetzungen in der am 31. März 2023 
geltenden Fassung vorliegen und solange und soweit 
die betragsmäßige Summe der Leistungen den nach 
den Art. 35 bis 37 in der jeweils geltenden Fassung 
zu gewährenden Orts- und Familienzuschlag über-
steigt. 2Im Fall einer Beurlaubung ohne Anspruch auf 
Bezüge sind die Leistungen im Sinn des Satzes 1 
maßgeblich, die bei einer Beendigung der Beurlau-
bung am 31. März 2023 maßgebend wären.

(4) 1Berechtigten, die, ohne dass darüber be-
reits abschließend entschieden worden ist, ein 
Fehlen der Amtsangemessenheit der Alimentati-
on für ein drittes oder weiteres Kind durch Wider-
spruch oder Klage geltend gemacht haben, wird 
für bezugsberechtigte Zeiträume bis einschließlich 

31. Dezember 2019 ein erhöhter Familienzuschlag 
nach Maßgabe der folgenden Sätze gewährt. 2Eine 
Nachzahlung erfolgt frühestens mit Wirkung ab dem 
1. Januar des Haushaltsjahres, in welchem Wider-
spruch eingelegt oder Klage erhoben wurde. 3Ein 
Anspruch besteht nur, soweit im entsprechenden 
Zeitraum für das jeweilige Kind ein Anspruch auf Fa-
milienzuschlag der Stufe 4 oder höher in der jeweils 
geltenden Fassung bestand. 4Die zu gewährenden 
Erhöhungsbeträge betragen monatlich 313,97 € je 
drittem oder weiterem Kind. 5Teil 3 Abschnitt 6 findet 
keine Anwendung.“

11. Art. 111 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird aufgehoben.

b) Nr. 2 wird Nr. 1 und das Wort „und“ am Ende wird 
durch ein Komma ersetzt.

c) Nr. 3 wird Nr. 2 und der Punkt am Ende wird 
durch das Wort „und“ ersetzt.

d) Folgende Nr. 3 wird angefügt:

„3. Art. 109 Abs. 1, 2 und 4 sowie Anlage 11 mit 
Ablauf des 31. Dezember 2026.“
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12. Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

Anlage 5

Orts- und Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)

Gültig ab 1. Januar 2023

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2
zzgl.  

für das  
3. Kind

zzgl.  
je weiterem 

Kind
I

77,00
305,34

446,07 436,16 522,16
II
III 477,46 449,25 563,90
IV 326,23 508,84 462,73 606,06
V 99,00 347,12 540,22 476,61 648,60
VI 121,00 368,01 609,85 490,91 691,56
VII 149,83 149,83 480,52 690,66 505,63 734,95

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10

Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:

Ortsklasse
Besoldungsgruppe

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10
I 30,94 27,39 26,45 24,60 21,64 19,66 15,91 9,60
II 32,79 30,77 29,71 27,63 24,31 22,08 17,87 10,78
III 36,43 34,18 33,01 30,69 27,01 24,53 19,85 11,97
IV 40,47 37,97 36,67 34,09 30,01 27,25 22,05 13,30
V 44,47 41,72 40,29 37,46 32,97 29,94 24,22 14,61
VI 48,33 45,34 43,79 40,71 35,83 32,54 26,32 15,88
VII 53,10 49,82 48,12 44,73 39,37 35,75 28,92 17,45

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, 
wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
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13. Folgende Anlage 11 wird angefügt:

Anlage 11

Kalenderjahr 2020  
Orts- und Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2
zzgl.  

für das  
3. Kind

zzgl.  
je weiterem 

Kind
I

20,00
266,28

389,02 380,38 455,38
II
III 394,67 391,79 491,79
IV 271,88 400,32 403,55 528,55
V 32,67 277,48 405,97 415,65 565,65
VI 65,34 283,08 467,98 428,12 603,12
VII 130,67 130,67 288,67 539,46 440,96 640,96

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10

Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:

Ortsklasse
Besoldungsgruppe

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10
I 29,68 22,50 21,61 19,82 16,99 15,08 11,48 5,44
II 29,97 25,28 24,27 22,26 19,08 16,94 12,89 6,11
III 30,25 28,08 26,97 24,73 21,20 18,82 14,32 6,78
IV 33,61 31,20 29,96 27,48 23,56 20,91 15,91 7,53
V 36,93 34,28 32,92 30,19 25,88 22,97 17,48 8,27
VI 40,14 37,26 35,78 32,82 28,13 24,97 19,00 8,99
VII 44,10 40,95 39,32 36,06 30,91 27,43 20,88 9,87

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, 
wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
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Kalenderjahr 2021  
Orts- und Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2
zzgl.  

für das  
3. Kind

zzgl.  
je weiterem 

Kind
I

20,28
270,02

394,48 385,71 461,76
II
III 410,20 397,28 498,68
IV 281,55 425,92 409,20 535,95
V 33,13 293,08 441,62 421,48 573,58
VI 66,25 304,61 503,32 434,12 611,57
VII 132,50 132,50 316,13 574,32 447,14 649,94

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10

Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:

Ortsklasse
Besoldungsgruppe

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10
I 30,10 24,18 23,27 21,45 18,59 16,65 13,00 6,88
II 31,23 27,16 26,14 24,10 20,88 18,71 14,61 7,72
III 32,36 30,18 29,04 26,78 23,20 20,78 16,23 8,58
IV 35,96 33,53 32,26 29,75 25,78 23,09 18,03 9,53
V 39,51 36,84 35,45 32,69 28,32 25,37 19,81 10,47
VI 42,95 40,04 38,53 35,53 30,78 27,57 21,53 11,37
VII 47,19 44,00 42,34 39,04 33,82 30,30 23,65 12,49

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, 
wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/202386

Kalenderjahr 2022  
Orts- und Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)

Ortsklasse Stufe L Stufe V Stufe 1 Stufe 2
zzgl.  

für das  
3. Kind

zzgl.  
je weiterem 

Kind
I

20,28
270,02

394,48 385,71 461,76
II
III 422,63 397,28 498,68
IV 290,10 450,78 409,20 535,95
V 33,13 310,18 478,92 421,48 573,58
VI 66,25 330,26 542,20 434,12 611,57
VII 132,50 132,50 350,33 615,68 447,14 649,94

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 10

Der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 erhöht sich für jedes zu berücksichtigende Kind wie folgt:

Ortsklasse
Besoldungsgruppe

A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10
I 30,10 24,36 23,44 21,63 18,77 16,83 13,18 7,05
II 31,35 27,36 26,34 24,30 21,09 18,91 14,81 7,92
III 32,59 30,40 29,26 27,00 23,43 21,01 16,45 8,80
IV 36,21 33,78 32,51 30,00 26,03 23,34 18,28 9,78
V 39,79 37,12 35,73 32,97 28,60 25,65 20,08 10,74
VI 43,25 40,34 38,83 35,83 31,08 27,87 21,83 11,67
VII 47,52 44,33 42,67 39,37 34,15 30,63 23,98 12,82

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, 
wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2023 87

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz  
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 528, 
764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 3 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2022 (GVBI. S. 676) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 12 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 4 werden die Wörter „Familienzuschlag der 
Stufe 1“ durch die Wörter „Orts- und Familienzu-
schlag der Stufen L und V“ ersetzt.

b) Im Satzteil nach Nr. 9 wird das Wort „Familienzu-
schlag“ durch die Wörter „Orts- und Familienzu-
schlag der Stufen L und V“ ersetzt.

2. Art. 26 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Wort „Unterschiedsbetrag“ durch 
die Wörter „Orts- und Familienzuschlag“ ersetzt.

b) In Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort „Unter-
schiedsbetrags“ durch die Wörter „Orts- und Fa-
milienzuschlags“ ersetzt.

3. Art. 44 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„Unterschiedsbetrags (Art. 69 Abs. 2)“ durch 
die Wörter „Orts- und Familienzuschlags nach 
Art. 69 Abs. 2“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort „Un-
terschiedsbetrag“ durch die Wörter „Orts- und 
Familienzuschlag“ ersetzt.

4. Die Überschrift des Teils 2 Abschnitt 5 Unterab-
schnitt 1 wird wie folgt gefasst:

„Unterabschnitt 1

Orts- und Familienzuschlag,  
Ausgleichsbetrag“.

5. Art. 69 wird wie folgt gefasst:

„Art. 69

Orts- und Familienzuschlag

(1) 1Auf den Orts- und Familienzuschlag finden 

die für Beamte und Beamtinnen geltenden Vorschrif-
ten des Bayerischen Besoldungsgesetzes Anwen-
dung. 2Im Fall des Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BayBesG 
ist auf die Ortsklasse I abzustellen. 3Besteht kein 
Anspruch nach Abs. 2, ist bei der Bemessung des 
Witwengeldes nach Art. 36 Abs. 1 der Orts- und Fa-
milienzuschlag der Stufe L nach dem Hauptwohnsitz 
des Witwers oder der Witwe zugrunde zu legen.

(2) 1Der nach dem Bayerischen Besoldungsge-
setz zustehende Orts- und Familienzuschlag ab der 
Stufe 1 wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. 2Er wird 
unter Berücksichtigung der nach den Verhältnissen 
des Beamten, der Beamtin, des Ruhestandsbeamten 
oder der Ruhestandsbeamtin für die Bemessung des 
Orts- und Familienzuschlags in Betracht kommen-
den Kinder neben dem Witwengeld gezahlt, soweit 
der Witwer oder die Witwe Anspruch auf Kindergeld 
für diese Kinder hat oder ohne Berücksichtigung der 
§§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
oder der §§ 3, 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
(BKGG) haben würde. 3Soweit kein Anspruch nach 
Satz 2 besteht, wird der Orts- und Familienzuschlag 
ab der Stufe 1 neben dem Waisengeld gezahlt, wenn 
die Waise bei den Stufen des Orts- und Familienzu-
schlags zu berücksichtigen ist oder zu berücksichti-
gen wäre, wenn der Beamte, die Beamtin, der Ru-
hestandsbeamte oder die Ruhestandsbeamtin noch 
lebte. 4Hatte der Versorgungsurheber zum Zeitpunkt 
seines Todes Anspruch auf Orts- und Familienzu-
schlag nach Art. 36 Abs. 6 BayBesG und wird die 
Pflege von dem Witwer, der Witwe oder der Waise 
fortgeführt, ist die Stufe 1 oder folgende bei der Hin-
terbliebenenversorgung zu berücksichtigen, solange 
die Anspruchsvoraussetzungen weiterhin vorliegen. 
5Sind nach dem Tode eines Beamten, einer Beam-
tin, eines Ruhestandsbeamten oder einer Ruhe-
standsbeamtin mehrere Versorgungsempfänger vor-
handen, richtet sich die Ortsklasse einheitlich nach 
dem Hauptwohnsitz des Witwers oder der Witwe. 
6Ist kein Witwer oder keine Witwe vorhanden, rich-
tet sich die Ortsklasse einheitlich nach dem Haupt-
wohnsitz des jüngsten Versorgungsempfängers. 
7Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, 
wird der Orts- und Familienzuschlag ab der Stufe 1 
auf die Anspruchsberechtigten nach der Zahl der auf 
sie entfallenden Kinder oder Anspruchsberechtig-
te nach Art. 36 Abs. 6 BayBesG zu gleichen Teilen  
aufgeteilt.“

6. Art. 76 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlags“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.
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bb) In Nr. 2 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Nr. 2 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

7. In Art. 77 Abs. 1 Satz 1 werden vor dem Wort „Famili-
enzuschlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

8. Art. 84 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 wird das Wort „Un-
terschiedsbetrag“ durch die Wörter „Orts- und 
Familienzuschlag“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Un-
terschiedsbetrags“ durch die Wörter „Orts- und 
Familienzuschlags“ ersetzt.

9. In Art. 101 Abs. 5 Satz 2 und Art. 114d Satz 2 werden 
jeweils nach dem Wort „Familienzuschlags“ die Wör-
ter „oder des Orts- und Familienzuschlags“ eingefügt.

10. Nach Art. 114f wird folgender Art. 114g eingefügt:

„Art. 114g

Übergangsvorschriften zu  
orts- und familienbezogenen  
Versorgungsbestandteilen

(1) 1Am 31. März 2023 zugestandene Familien-
zuschläge werden vor dem 1. April 2023 vorhande-
nen Versorgungsempfängern in entsprechender An-
wendung des bis 31. März 2023 geltenden Rechts 
solange anstelle des Orts- und Familienzuschlags 
weiter gewährt, bis die Anspruchsvoraussetzungen 
nach dem am 31. März 2023 geltenden Recht nicht 
mehr vorliegen oder ein höherer Orts- und Familien-
zuschlag zusteht. 2Die Zuschläge nehmen nicht an 
den allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbe-
züge nach Art. 4 teil. 3Verstirbt der Versorgungsurhe-
ber nach dem 30. April 2023, findet abweichend von 
Satz 1 Art. 69 Anwendung.

(2) 1Ein Differenzbetrag nach Art. 109 Abs. 3 
BayBesG, der vor der Versetzung oder dem Eintritt 
in den Ruhestand zuletzt zugestanden hat, wird Ru-
hestandsbeamten oder Ruhestandsbeamtinnen mit 
folgenden Maßgaben weiter gewährt:

1. soweit er auf einem am 31. März 2023 beste-
henden Anspruch auf Familienzuschlag der Stu-
fe 1 beruht, gilt er als ruhegehaltfähiger Bezug; 

2. soweit er auf einem am 31. März 2023 beste-

henden Anspruch auf Unterschiedsbetrag des 
Familienzuschlags zwischen der Stufe 1 und 
der nach dem Bayerischen Besoldungsgesetz 
zustehenden Stufe beruht, wird er neben dem 
Ruhegehalt weitergezahlt;

3. soweit er auf einem am 31. März 2023 Anspruch 
auf Ballungsraumzulage nach Art. 94 BayBesG 
in der am 31. März 2023 geltenden Fassung be-
ruht, bleibt er außer Ansatz. 

2Der Differenzbetrag vermindert sich jeweils um den 
Betrag, um den sich ein daneben zustehender Orts- 
und Familienzuschlag erhöht. 3Der Anspruch entfällt, 
wenn die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen 
nach dem am 31. März 2023 geltenden Recht nicht 
mehr vorliegen oder der Orts- und Familienzuschlag 
die betragsmäßige Summe der Familienzuschläge 
nach dem am 31. März 2023 geltenden Recht über-
steigt. 4Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Für Beamte und Beamtinnen, die nach dem 
1. Januar 2020 in den Ruhestand traten oder ver-
setzt wurden, gilt Art. 109 Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie 
Abs. 2 Satz 1 BayBesG entsprechend mit der Maß-
gabe, dass für die Ermittlung des Differenzbetrages 
der Orts- und Familienzuschlag erst ab der Stufe 1 
anzusetzen ist.

(4) Für Versorgungsempfänger gilt Art. 109 Abs. 4 
BayBesG entsprechend.“

11. Art. 118 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttreten“ 
angefügt.

b) Der Wortlaut wird Abs. 1.

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 114g Abs. 3 und 4 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2026 außer Kraft.“

12. In Art. 83 Abs. 2 Satz 2, Art. 85 Abs. 2 Satz 2 und 
Art. 86 Abs. 1 Satz 3 wird jeweils das Wort „Unter-
schiedsbetrag“ durch die Wörter „Orts- und Familien-
zuschlag“ ersetzt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Beamtengesetzes

In Art. 96 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 3 Satz 7 des 
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Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 
2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt 
durch § 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 
(GVBl. S. 654) und durch § 1 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2021 (GVBl. S. 663) geändert worden ist, wer-
den jeweils vor dem Wort „Familienzuschlag“ die Wörter 
„Orts- und“ eingefügt.

§ 4

Änderung des  
Bayerischen Disziplinargesetzes

In Art. 5 Abs. 2 des Bayerischen Disziplinargesetzes 
(BayDG) vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S. 665, BayRS  
2031-1-1-F), das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) geändert worden 
ist, werden vor dem Wort „Familienzuschlag“ die Wörter 
„Orts- und“ eingefügt.

§ 5

Änderung des  
Bayerischen Ministergesetzes

Das Bayerische Ministergesetz (BayMinG) in der in 
der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 1102-1-F) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 661) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 10 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. einen Orts- und Familienzuschlag nach den für 
Beamte geltenden besoldungsrechtlichen Vor-
schriften;“.

2. In Art. 14 Abs. 3 Nr. 1 und Art. 15 Abs. 5 werden je-
weils vor dem Wort „Familienzuschlag“ die Wörter 
„Orts- und“ eingefügt.

3. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 werden vor dem Wort „Famili-
enzuschlags“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

§ 6

Änderung des  
Gesetzes  

zur Sicherung des  
juristischen Vorbereitungsdienstes

Art. 3 des Gesetzes zur Sicherung des juristischen 
Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) vom 27. Dezember 

1999 (GVBl. S. 529, BayRS 302-1-J), das zuletzt durch 
§ 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2022 (GVBl. S. 254) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. einem Orts- und Familienzuschlag und vermö-
genswirksamen Leistungen in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften, die für die in Nr. 1 
genannten Beamten gelten.“

2. In Abs. 2 werden jeweils vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

§ 7

Änderung des  
Kommunal-Wahlbeamten-Gesetzes

Das Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz (KWBG) vom 
24. Juli 2012 (GVBl. S. 366, 2014 S. 20, BayRS 2022-1-I),  
das zuletzt durch die §§ 8 und 9 des Gesetzes vom 
23. Juni 2022 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Art. 45 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

b) In Satz 5 werden vor dem Wort „Familienzu-
schlags“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

2. In Art. 53 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „Famili-
enzuschlag der Stufe 1“ durch die Wörter „Orts- und 
Familienzuschlag der Stufe V“ ersetzt.

3. In Art. 55 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 werden vor dem 
Wort „Familienzuschlag“ die Wörter „Orts- und“ ein-
gefügt.

§ 8

Änderung des  
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz  
(BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), 
das zuletzt durch Verordnung vom 11. November 2022 
(GVBl. S. 667) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Art. 7 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
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a) In Nr. 1 werden die Wörter „Familienzuschlag 
der Stufe 1“ durch die Wörter „einem Orts- und 
Familienzuschlag der Stufe 1 in Ortsklasse I–III  
nach Maßgabe des Art. 59b“ ersetzt und die 
Wörter „ , hinzu tritt eine Ballungsraumzulage 
in entsprechender Anwendung des Art. 94 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG),“ 
gestrichen.

b) In Nr. 2 werden die Wörter „Familienzuschlag 
der Stufe 1“ durch die Wörter „Orts- und Fami-
lienzuschlag der Stufe 1 in Ortsklasse I–III nach 
Maßgabe des Art. 59b“ sowie die Wörter „ , ein 
Versorgungszuschlag von 25 v. H. aus diesen 
Bezügen und eine Ballungsraumzulage in ent-
sprechender Anwendung des Art. 94 BayBesG“ 
durch die Wörter „und ein Versorgungszuschlag 
von 25 v.H. aus diesen Bezügen“ ersetzt.

2. Art. 18 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ ge-
strichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

3. Art. 41 Abs. 1 Satz 5 wird aufgehoben.

4. In Art. 44 Satz 2 wird die Angabe „BayBesG“ durch 
die Wörter „des Bayerischen Besoldungsgesetzes – 
BayBesG“ ersetzt.

5. Vor Art. 60 wird folgender Art. 59b eingefügt:

„Art. 59b

Weitere Übergangsregelungen

1Der Orts- und Familienzuschlag der Stufe 1 in 
Ortsklasse I–III wird ab 1. April 2023 in Höhe des Fa-
milienzuschlags der Stufe 1 gemäß der Anlage 5 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes in der am 31. März 
2023 geltenden Fassung geleistet. 2Der nach Satz 1 
bestimmte Betrag wird

1. ab 1. August 2023 zuzüglich eines Drittels der 
Differenz zwischen dem sich aus Satz 1 ergebe-

nen Betrag und dem Orts- und Familienzuschlag 
der Stufe 1 in Ortsklasse I–III,

2. ab 1. Januar 2024 in voller Höhe des Orts- und 
Familienzuschlags der Stufe 1 in Ortsklasse I–III

geleistet.“

6. In Art. 17 Abs. 1 Satz 4 und Art. 31 Abs. 4 Satz 2 
werden jeweils die Wörter „der Familienzuschlag der 
Stufe 1“ durch die Wörter „der Orts- und Familienzu-
schlag der Stufe 1 in Ortsklasse I–III nach Maßgabe 
von Art. 59b“ ersetzt.

§ 9

Änderung der  
Bayerischen Beihilfeverordnung

Die Bayerische Beihilfeverordnung (BayBhV) vom 
2. Januar 2007 (GVBl. S. 15, BayRS 2030-2-27-F), die 
zuletzt durch Verordnung vom 18. August 2021 (GVBl. 
S. 558) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Halbsatz 1 und 2 so-
wie § 36 Abs. 3 Satz 2 werden jeweils vor dem Wort 
„Familienzuschlag“ die Wörter „Orts- und“ eingefügt.

2. In § 5 Abs. 6 Satz 1 und § 46 Abs. 2 Satz 1 werden 
jeweils vor dem Wort „Familienzuschlags“ die Wörter 
„Orts- und“ eingefügt.

§ 10

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2023 in Kraft.

München, den 10. März 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes 
und weiterer Rechtsvorschriften

vom 10. März 2023

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes zur  

Ausführung des Bundesmeldegesetzes

Das Bayerische Gesetz zur Ausführung des Bundes-
meldegesetzes (BayAGBMG) vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 178, BayRS 210-3-I), das zuletzt durch § 1 des Geset-
zes vom 5. Juli 2022 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Bayerisches Gesetz zum  
Melde-, Pass- und Personalausweiswesen  

(BayGMPP)“.

2. Nach Art. 9 wird folgender Art. 10 eingefügt:

„Art. 10

Pass- und Personalausweiswesen

(1) Die AKDB führt jeweils einen zentralen Pass- 
und Personalausweisregisterdatenbestand gemäß 
§ 27a Satz 1 des Paßgesetzes (PaßG) in der am 
1. September 2021 geltenden Fassung und § 34a 
Satz 1 des Personalausweisgesetzes (PAuswG) in 
der am 1. September 2021 geltenden Fassung.

(2) Soweit Polizei, Staatsanwaltschaften, Ge-
richte oder Justizvollzugsanstalten die Pass- oder 
Personalausweisbehörden um Übermittlung von 
Daten ersuchen, gelten § 22 Abs. 3 Satz 4 und 5 
PaßG und § 24 Abs. 3 Satz 4 und 5 PAuswG ent-
sprechend.“

3. Der bisherige Art. 10 wird Art. 11 und wie folgt ge-
ändert:

a) In Nr. 5 wird das Wort „und“ am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt.

b) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt.

c) Folgende Nr. 7 wird angefügt:

„7. für den Datenbestand nach Art. 10 Abs. 1 die 
von der AKDB zu speichernden Daten, Inhalt 
und Umfang der von den Pass- und Perso-
nalausweisbehörden der AKDB zu übermit-
telnden Daten sowie das Nähere zu Art und 
Form des Verfahrens für Betrieb und Nutzung 
einschließlich des Übermittlungswegs und 
abrufberechtigter Behörden festzulegen.“

4. Der bisherige Art. 11 wird Art. 12.

§ 2

Änderung der  
Zuständigkeitsverordnung

Nach § 8c der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 
16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 2015-1-1-V), die zu-
letzt durch Verordnung vom 22. November 2022 (GVBl. 
S. 663), durch Verordnung vom 29. November (GVBl. 
S. 678), durch Verordnung vom 28. November 2022 
(GVBI. S. 688), durch Art. 17a Abs. 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2022 (GVBI. S. 695), durch Verordnung 
vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 726) und durch § 2 
der Verordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBI. S. 727) 
geändert worden ist, wird folgender § 8d eingefügt:

„§ 8d

Pass- und Personalausweiswesen

(1) 1Pass- und Personalausweisbehörden sind, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, die Gemeinden. 2Sie 
werden im übertragenen Wirkungskreis tätig.

(2) In gemeindefreien Gebieten ist diejenige Ge-
meinde örtlich zuständige Pass- und Personalausweis-
behörde, die für das Gebiet die Aufgaben der Meldebe-
hörde wahrnimmt.

(3) Für die Ausstellung von Donauschifferausweisen 
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 der Passverordnung ist die Stadt 
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Passau zuständige Passbehörde.“

§ 3

Änderung der  
Delegationsverordnung

In § 1 Nr. 3 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zu-
letzt durch Verordnung vom 6. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 679), durch Art. 17a Abs. 3 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2022 (GVBl. S. 695), durch Verordnung vom 
13. Dezember 2022 (GVBl. S. 725), durch § 3 der Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 727) und 
durch § 2 der Verordnung vom 21. Dezember 2022 
(BayMBl. Nr. 762)“ geändert worden ist, werden nach 
dem Wort „Staatsangehörigkeitsrechts“ die Wörter „sowie 
des § 22a Abs. 2 Satz 3 des Paßgesetzes und des § 25  
Abs. 2 Satz 2 des Personalausweisgesetzes“ ein- 
gefügt.

§ 4

Änderung der  
Meldedatenverordnung

Die Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 15. Sep-
tember 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-I), die zuletzt 
durch Verordnung vom 10. August 2022 (GVBl. S. 552) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „zur Ausführung 
des Bundesmeldegesetzes (BayAGBMG)“ durch die 
Wörter „zum Melde-, Pass- und Personalausweis-
wesen (BayGMPP)“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1, 3 und 5, Abs. 2, 3 und 5, § 4 
Abs. 1 Satz 3, § 5 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 2, § 10 
Abs. 2, §§ 11 bis 13 und § 17 Abs. 1 Satz 1 wird 
jeweils die Angabe „BayAGBMG“ durch die Angabe 
„BayGMPP“ ersetzt.

§ 5

Änderung des  
Kostenverzeichnisses

In der Tarif-Nr. 2.II.4/1.7 der Anlage des Kostenver-
zeichnisses (KVz) vom 12. Oktober 2001 (GVBl. S. 766, 
BayRS 2013-1-2-F), das zuletzt durch Verordnung vom 
1. November 2019 (GVBl. S. 640) geändert worden ist, 
werden die Wörter „zur Ausführung des Bundesmelde-

gesetzes“ durch die Wörter „zum Melde-, Pass- und Per-
sonalausweiswesen“ ersetzt.

§ 6

Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes

In Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. April 1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-1-l), das zuletzt 
durch Art. 10b des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(GVBI. S. 638) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „Speiseeissteuer“ die Wörter „ , eine Übernachtung-
steuer“ eingefügt.

§ 7

Änderung des  
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes

Dem Art. 15 des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Gesetz vom 23. April 2021 
(GVBl. S. 199) geändert worden ist, wird folgender Abs. 7 
angefügt:

„(7) Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2022/2577 findet aus Gründen des Schutzes kulturellen 
Erbes keine Anwendung.“

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 18. März 2023 in Kraft. 

(2) Das Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes 
und des Personalausweisgesetzes (AGPaßPAuswG) 
vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 249, BayRS 210-1-I), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 140 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, tritt mit Ablauf 
des 17. März 2023 außer Kraft.

München, den 10. März 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2030-2-31-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Bayerischen Urlaubs- und Mutterschutzverordnung

vom 28. Februar 2023

Auf Grund des Art. 93 Abs. 2 des Bayerischen Beam-
tengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch § 3 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 654) und 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. 
S. 663) geändert worden ist, verordnet die Bayerische 
Staatsregierung:

§ 1

Die Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverord-
nung (UrlMV) vom 28. November 2017 (GVBl. S. 543, 
2019 S. 328, BayRS 2030-2-31-F), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 9. November 2021 (GVBl. S. 625) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt:

„(5) 1Zur Begleitung einer behinderten 
Person bei einer stationären Krankenhausbe-
handlung kann Beamten, deren Dienst- oder 
Anwärterbezüge – ohne die mit Rücksicht auf 
den Familienstand gewährten Zuschläge und 
ohne Aufwandsentschädigung – im Monat des 
Beginns der Freistellung ein Zwölftel der Versi-
cherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht überschreiten, Dienst-
befreiung bis zu 80 % des Ausmaßes gewährt 
werden, auf das Arbeitnehmer Anspruch auf 
Freistellung von der Arbeit nach § 44b des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch geltend machen 
können. 2Für die verbleibenden 20 % besteht ein 
Anspruch auf Freistellung nach § 13. 3§ 3 Abs. 3 
Satz 4 gilt entsprechend.“

b) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

c) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und in Satz 4 
werden die Wörter „unter Wegfall der Besoldung 
und einer etwaigen Ballungsraumzulage nach 
Art. 94 des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
(BayBesG)“ gestrichen.

2. In § 13 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„BayBesG“ durch die Wörter „des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes (BayBesG)“ ersetzt.

3. In § 14 Abs. 2 werden die Wörter „unter Fortfall des 
Anspruchs auf Leistungen des Dienstherrn“ ge-
strichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2023 in Kraft.

München, den 28. Februar 2023

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2030-3-3-2-J, 300-12-3-J

Verordnung  
zur Änderung der  

StMJ-Zuständigkeitsverordnung Dienstrecht und zur  
Aufhebung der Verordnung über waffenrechtliche Zuständigkeiten im  

Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz

vom 22. Februar 2023

Auf Grund

 – des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge-
setzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch Art. 130f 
Abs. 3 des Gesetzes vom 5. August 2022 (GVBl. 
S. 414) geändert worden ist,

 – des § 48 Abs. 1 Satz 1 und des § 56 Satz 1 und 2 
des Waffengesetzes (WaffG) vom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3970, 4592, 2003 I S. 1957), das zuletzt 
durch Art. 228 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, und 

 – des § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung 
des Waffen- und Beschussrechts (AVWaffBeschR) vom 
14. Dezember 2010 (GVBl. S. 851, BayRS 2186-1-I),  
die zuletzt durch § 1 Abs. 177 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium der Justiz:

§ 1

Die StMJ-Zuständigkeitsverordnung Dienstrecht  
(ZustV-JM) vom 27. Juli 1999 (GVBl. S. 353, BayRS 
2030-3-3-2-J), die zuletzt durch Verordnung vom 23. Au-
gust 2018 (GVBl. S. 711) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 2 wird die Angabe „Satz 6“ durch die 
Angabe „Satz 7“ ersetzt.

2. Nach § 9 wird folgender § 10 eingefügt: 

„§ 10

Waffenrecht

Die Zuständigkeiten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
der Verordnung zur Ausführung des Waffen- und 
Beschussrechts werden für den Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums der Justiz übertragen  
auf

1. den Generalstaatsanwalt in München für die Be-
diensteten der Staatsanwaltschaften, der Gene-
ralstaatsanwaltschaften und des Justizvollzugs 
sowie

2. den Präsidenten des Oberlandesgerichts Mün-
chen im Übrigen.“

3. Der bisherige § 10 wird § 11 und in der Überschrift 
wird das Wort „In-Kraft-Treten“ durch das Wort „In-
krafttreten“ ersetzt.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2023 in Kraft.

(2) Die Verordnung über waffenrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz (WaffVJuM) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 300-12-3-J) ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die durch § 1 Nr. 77 
des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174) geän-
dert worden ist, tritt mit Ablauf des 31. März 2023 außer 
Kraft.

München, den 22. Februar 2023

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5/2023 95

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München 
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat. 
Zur Herstellung des GVBl. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstraße 122, 80636 München
Tel. 0 89 / 29 01 42 - 59 / 69, Telefax 0 89 / 29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBl. können Sie über den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der 
Preis des Jahresabonnements für die amtliche Fassung des GVBl. beträgt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt. 
und Versandkosten. Einzelausgaben können zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert 
werden. Für Abonnementkündigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nächsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums). 
Widerrufsrecht: Der Verlag räumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein. 
Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an: 
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 München
Bankverbindung: Bayerische Landesbank, IBAN: DE68 7005 0000 0000 0449 68

ISSN 0005-7134

2126-1-21-G

Verordnung 
zur Aufhebung der 

Siebzehnten Bayerischen  
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

vom 28. Februar 2023

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Veröffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Minis terialblatt 
Nr. 97 vom 28. Februar 2023 bekannt gemacht. Die Be-
grün dung hierzu wurde im Bayerischen Ministerial blatt 
Nr. 98 vom 28. Februar 2023 veröffentlicht.
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